Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie schon letztes Jahr empfehlen wir auch heuer wieder im Zusammenhang mit der Aussendung  des Rektorates betreffend die Wahlmöglichkeit für die Abgeltung der FZA-Ansprüche, das Formular in der vorliegenden Form nicht zu unterschreiben, sondern die nachfolgenden Passagen ersatzlos zu streichen:

"Ich nehme zur Kenntnis,
dass bei Beendigung meines befristeten Arbeitsverhältnisses weder
o durch Bestellungsablauf noch
o durch vorzeitigen Austritt
eine Auszahlung von noch nicht verbrauchtem Freizeitausgleich aus Journaldiensten erfolgt und,
dass der Verbrauch von Freizeitausgleich vor Erholungsurlaub zu erfolgen hat.
Ich erkläre, vorhandenen Freizeitausgleich aus Journaldiensten in Abstimmung mit der Klinikleitung so rechtzeitig zu verbrauchen, dass bei Beendigung meines befristeten Arbeitsverhältnisses keine Resttage Freizeitausgleich verbleiben." 

Für etwaige Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Für den BR für das wissenschaftliche Personal
Thomas Szekeres, Ingwald Strasser, Wolfgang Baumgartner, Anita Holzinger
